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Fragestellung

Bekenntnisse zur Existenz eines verfassungsrechtlich verbürgten kommu-
nalen Anspruchs auf „Mindestausstattung“ finden sich in der Rechtspre-
chung so gut wie jedes mit dieser Materie befassten Landesverfassungsge-
richts und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so-
wie in der rechtswissenschaftlichen Literatur. Bei näherer Befassung mit
den einschlägigen Entscheidungen und Veröffentlichungen wird jedoch
recht schnell klar, dass die verschiedenen Gerichte und Wissenschaftler
mit dem Schlagwort des „Mindestanspruches“ stark unterschiedliche
rechtliche Konzepte bezeichnen.

Nimmt man hinzu, dass die einfachgesetzliche Materie – der Kommu-
nalfinanzausgleich – bereits für sich selbst hochgradig komplex ist, wird
die Gemengelage endgültig verwirrend. Exemplarisch sei insoweit der Um-
stand benannt, dass alle Kommunalfinanzsysteme naturgemäß aus einem
vertikalen Element (Verteilung der Finanzmittel zwischen Landes- und
kommunaler Ebene) und einem horizontalen Element (Verteilung der Fi-
nanzmittel unter den Kommunen) bestehen und der Begriff der Mindest-
ausstattung zu beiden in Beziehung gesetzt werden muss – oft aber nicht
wird.

Als weitgehend ungeklärt muss weiter die dogmatische Verortung der
gesamten Materie bezeichnet werden. Ob – und wenn ja mit welchem Er-
gebnis – etwa die Kern- und Randbereichsdogmatik zur Klärung des Kon-
zepts des Mindestanspruchs einen Beitrag leisten kann, darf als weitgehend
unklar bezeichnet werden.

Die hier entworfene Arbeit soll den Versuch unternehmen, die verschie-
denen Aspekte, die zur Klärung des Begriffes des kommunalen Mindestan-
spruches beitragen können, zu strukturieren, zueinander in Beziehung zu
setzen und derart Existenz und Inhalt dieses Rechtssatzes auszuleuchten.
Gegenstand der Untersuchung soll einerseits die Struktur und Inhalt des
einschlägigen Verfassungsrechts aus Art. 28 Abs. 2 GG sein sowie – exem-
plarisch – die landesverfassungsrechtliche Rechtslage (einschließlich der
Rückwirkungen des Art. 28 Abs. 2 GG auf selbige) im Verfassungsraum
Schleswig-Holsteins. Ergänzt wird die Arbeit durch eine kritische Analyse
der Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit einiger weiterer
Bundesländer.

A.
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In der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur sind die aufgeworfe-
nen Fragen bislang noch keiner vergleichbaren Untersuchung zugeführt
worden. Die vorhandene Rechtsprechung geht oft recht apodiktisch mit
den entsprechenden Begrifflichkeiten um, und die oft anzutreffende dog-
matische Unterlegung der präsentierten Ergebnisse mit der Kern- und
Randbereichsrechtsprechung zu Art. 28 Abs. 2 GG stiftet regelmäßig mehr
Verwirrung, als dass sie zur Klärung beiträgt. Die rechtswissenschaftliche
Befassung wiederum erschöpft sich zu großen Teilen in der Rezeption und
Besprechung der entsprechenden Urteile bzw. vertieften Erörterung einzel-
ner Elemente, bleibt aber bislang eine kohärente Zusammenführung der
verschiedenen Strukturelemente schuldig. Diese Lücke möchte die vorlie-
gende Arbeit schließen.

A. Fragestellung
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Untersuchung

Definition des Untersuchungsgegenstandes und Begrifflichkeiten

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der kommunale Mindest-
ausstattungsanspruch. Es handelt sich bei diesem Rechtsinstitut um ein
originär verfassungsrechtliches Konstrukt, dessen Existenz, Anwendungs-
bereich und Ausgestaltung entsprechend auf verfassungsrechtlicher Ebene
beantwortet werden muss. Eingelöst – oder eben nicht hinreichend einge-
löst – wird der Mindestausstattungsanspruch hingegen über die jeweiligen
Finanzausgleichssysteme der Bundesländer, mithin über einfachrechtlich
ausgestaltete, komplexe Verteilungsmechanismen. Gegenstand der vorlie-
genden Arbeit ist entsprechend, welche verfassungsrechtlichen Anforderungen
an diese einfachgesetzlichen Verteilungsmechanismen unter dem Blickwinkel
des bis jetzt nur als Schlagwort eingebrachten Begriffs der „Mindestausstat-
tung“ zu stellen sind. Zwecks näherer Bestimmung des damit umrissenen
Untersuchungsgegenstandes sollen im Folgenden die zum Verständnis der
Materie unerlässlichen Grundzüge der einfachgesetzlichen Kommunalaus-
gleichssysteme skizziert werden (1.) um sodann den auf diese Systeme an-
zuwendenden verfassungsrechtlichen Begriff der „Mindestausstattung“ zu-
mindest für die vorliegende Arbeit verbindlich zu definieren (2.).

Einfachgesetzlicher Hintergrund: Grundzüge des kommunalen
Finanzausgleiches

Sämtliche bundesdeutsche Kommunalfinanzausgleichssysteme bestehen
aus einer überschaubaren Anzahl von Kernelementen, die im Folgenden –
soweit für den Gang der vorliegenden Untersuchung erforderlich – im
Überblick dargestellt werden sollen.

Der vertikale Finanzausgleich

Zum ersten muss jedes System definieren, welche finanziellen Mittel aus
dem Landeshaushalt über das jeweilige Ausgleichssystem an die Kommu-
nen fließen sollen. Zu beantworten ist insoweit die – politisch in Zeiten

B.

I.

1.

a)
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knapper Kassen oft brisante – Frage nach der Mittelverteilung zwischen
Landesebene und kommunaler Ebene und damit des sog. „vertikalen Fi-
nanzausgleiches“. Die Beantwortung dieser Frage nach der Bemessung der
sog. Finanzausgleichsmasse geht der Verabschiedung der entsprechenden
Kommunalfinanzausgleichsgesetze naturgemäß voraus. Dementsprechend
findet sich in den Gesetzen stets nur eine Legaldefinition, welche dem Zu-
griff des Landes unterliegende Steuerarten in das Finanzausgleichssystem
einbezogen werden (Verbundgrundlage) sowie ein bestimmter Prozent-
satz, welcher definiert, wieviel hiervon den Kommunen zur Verfügung ge-
stellt wird (Verbundsatz). Aus welchem Grund gerade die sich aus Verbund-
grundlagen und Verbundsatz ergebende konkrete Höhe der Finanzaus-
gleichsmasse gewählt wurde (und nicht mehr oder weniger), ergibt sich
nicht aus dem Gesetz selbst, sondern – bestenfalls – aus den vorbereiten-
den Unterlagen (insbesondere im Gesetzgebungsverfahren eingeholte Gut-
achten, Begründung des Gesetzentwurfes etc.).

Der horizontale Finanzausgleich

Im zweiten Schritt muss jedes System die Frage beantworten, wie die so
definierte Finanzausgleichsmasse unter den verschiedenen kommunalen
Akteuren (Gemeinden, Kreise, kreisfreie Städte, ggf. weitere Akteure wie
die Landschaftsverbände etwa in Nordrhein-Westfalen) verteilt wird. Dies
erfolgt über ein in den verschiedenen Bundesländern recht heterogen aus-
gestaltetes Verteilungssystem, das üblicherweise mit dem Begriff des „hori-
zontalen Finanzausgleiches“ bezeichnet wird.

Bildung von Teilschlüsselmassen

Zentrales Element des horizontalen Finanzausgleiches ist regelhaft die
Aufteilung eines großen Teils der zur Verfügung stehenden Finanzaus-
gleichsmasse auf verschiedene Gruppen kommunaler Akteure. Regelungs-
technisch erfolgt dies durch die Definition der entsprechenden Gruppen
und der Zuweisung eines bestimmten – prozentual oder betragsmäßig de-
finierten – Teils der Finanzausgleichsmasse an selbige (sog. „Teilschlüssel-
massen“).

Hinsichtlich der Definition der vorgenannten Gruppen sind in Deutsch-
land verschiedene Modelle verbreitet, die sich im Wesentlichen darin un-
terscheiden, ob von den Aufgaben (Kreisaufgaben vs. Gemeindeaufgaben)

b)

aa)

B. Untersuchung
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her gedacht wird (sogenannte „Zwei-Ebenen-Modelle“1) oder von den ver-
schiedenen Körperschaften (Kreise, kreisfreie Städte, Gemeinden) ausgegan-
gen wird („Drei-“2 bzw. „Zwei-Säulen-Modelle“3). 4

Hinsichtlich der Zuweisung von (prozentual oder betragsmäßig defi-
nierten) Teilbeträgen der Finanzausgleichsmasse auf die so definierten
Teilgruppen muss sich der Gesetzgeber dem Zweck des Finanzausgleiches
entsprechend von den Bedürfnissen der gebildeten Gruppen leiten lassen.
Leitfrage in einem nach dem Zwei-Ebenen-Modell konzipierten Finanz-
ausgleichssystem ist entsprechend, welcher Finanzbedarf für die Erfüllung
der Kreisaufgaben bzw. der Gemeindeaufgaben im Land besteht. Leitfrage
in einem nach dem Drei-Säulen-Modell konzipierten System wäre, wel-
chen Finanzbedarf alle Gemeinden im Land bzw. alle Kreise und kreisfrei-
en Städte haben. Insoweit muss der Gesetzgeber entscheiden, nach welcher
Methodik er diese Bedarfe feststellen will. Daher sind in Deutschland ver-
schiedene Methoden in praktischer Anwendung.5 Die Frage, wie die ge-
setzlich determinierten Teilschlüsselmassen ihrer Höhe nach bestimmt
werden, erschließt sich auch hier nur aus der Hinzuziehung der Gesetzes-
begründung und der weiteren vorbereitenden Materialien.

Bestimmung der Ansprüche jeder einzelnen Kommune

Zuletzt muss das jeweilige Gesetz für die horizontale Verteilung der Mittel
Regelungen zu der Frage enthalten, welchen konkreten Zuweisungsbetrag
die einzelnen Kommunen aus den gebildeten Teilschlüsselmassen erhal-
ten. Dies erfolgt über einen gesetzlich determinierten Mechanismus, wel-
cher regelt, nach welchen Parametern die Steuermittel verteilt werden. Ab-
gebildet werden diese Parameter regelmäßig über sog. „Messzahlen“. Re-
gelhaft einbezogen werden dabei insbesondere die Steuerkraft6 einer Kom-
mune und ihre Einwohnerzahl. Diese Kriterien werden in verschiedenen

bb)

1 Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen
(seit 2012).

2 Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt.
3 Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Nicht ohne weite-

res in die obigen Kategorien einordnen lassen sich Rheinland-Pfalz und das Saar-
land.

4 Weiterführend etwa: Schiller und Cordes, Gutachten zur Fortentwicklung des
kommunalen Finanzausgleichs in Schleswig – Holstein, 2013, S. 21 ff.

5 Weiterführend etwa: Schiller und Cordes, a.a.O., S. 28 und 29.
6 Vgl. zu den sich hierbei stellenden Problemen: Droege, VBl NRW 2013, S. 41 ff.
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